
 

*Bitte beachten Sie, dass wir bei Einlieferungsmeng en unter 500 Stück den vollen Preis für  
 500 Stück berechnen. Die Bearbeitung der Infopost erfolgt am Folgetag der Einlieferung. 

 
 
     

Unterschrift 

 
 

Einlieferungsschein Infopostversand  
 
 
Kundennummer:   Kundenname/Ort:   Einlieferdatum:  
 
………………….  …………………………  ………………… 
 
    …………………………  
 
 
 
Produkt/Menge: 
 
� info25   (bis DIN B4, max. 25g)  ……………… Stück 
� info100 (bis DIN B4, max. 100g)  ……………… Stück 
� info200 (bis DIN B4, max. 200g)  ……………… Stück 
� info500 (bis DIN B4, max. 500g)  ……………… Stück 
 
Checkliste:  
 

� Sendungen sind inhaltsgleich 
� Sendungen sind nach Postleitzahlen vorsortiert 
� Nur Sendungen ins arriva-Zustellgebiet für Infopost, keine Postfachadressen 
� Mindestauflieferungsmenge von 500 Stück* 

 
Infosendungen, welche nicht in das arriva-Zustellgebiet fallen ( z. B. Postfach, Fehlsortierung 
etc.) 

� Bitte zurücksenden   
� Bitte vernichten 
� Bitte als Standardsendung über die Deutsche Post AG versenden 

 
Rabattstaffel für Infopostsendungen info25, info100, info200 und info500 
 
 
 Mengen je Einlieferung 

Rabatt bei Vorsortierung 
auf PLZ 

ab 4.000 Sendungen 4% 
ab 25.000 Sendungen 5% 
ab 100.000 Sendungen 6% 
ab 250.000 Sendungen 7% 
ab 500.000 Sendungen 8% 
 
 

� Ja, ich wünsche, dass meine Sendungen belabelt werden. Mir ist bekannt, dass 
hierfür 0,02 € pro Sendung zzgl. MwSt. berechnet werden und 1 Tag 
Bearbeitungszeit benötigt wird.  

 
Auszug aus unseren AGB: 
Infopostsendungen  werden bei Unzustellbarkeit vernichtet. Es sei denn, der Absender hat zuvor ausdrücklich beim Auftraggeber einen formlosen Antrag 
gestellt, der die Rückgabe der unzustellbaren Sendungen regelt. Es wird darauf hingewiesen, dass Infopostsendungen bei erfolgloser erster Zustellung als 
unzustellbar gewertet werden. Infopostsendungen sind unzustellbar, wenn bei der ersten Zustellung keine empfangsberechtigte Person angetroffen wird oder 

die Annahme der Sendung durch den Empfänger, seinen Ehegatten oder Empfangsbevollmächtigten verweigert wird. Als Annahmeverweigerung gilt auch das 
Verhindern der Ablieferung über einen vorhanden Hausbriefkasten (z.B. Zukleben, Einwurfverbot oder Briefkastenanlage, die nicht zu jeder Tageszeit 
zugänglich ist). Es wird darauf hingewiesen, dass Infopostsendungen von der Adressklärung ausgeschlossen sind.  

 
 

AGB: Es gelten die ABG in ihrer jeweils gültigen Version, diese können jederzeit angefordert oder unter www.arriva-service.de eingesehen werden. 


